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Teilrevision des Steuergesetzes für den Kanton Graubünden: 

Eröffnung der Vernehmlassung 

 

Die Regierung gibt den Entwurf zur Teilrevision des Steuergesetzes für den Kanton Grau-

bünden für die Vernehmlassung frei. Zur steuerlichen Entlastung von Familien und Er-

werbstätigen sollen die Kinderabzüge und die Freigrenze beim Einkommenssteuersatz er-

höht werden. Verzichtet werden soll hingegen auf die Einführung eines gesetzlichen Aus-

gleichs der sogenannten realen Progression.  

 

Der Grosse Rat hat im Februar 2023 den Auftrag Hohl betreffend Steuerentlastung von Fami-

lien und Fachkräften überwiesen. Als ersten Umsetzungsschritt hat er in der Dezemberses-

sion 2023 den kantonalen Steuerfuss für die natürlichen Personen um 5 Prozent gesenkt. Da-

mit werden die natürlichen Personen ab dem Steuerjahr 2024 kantonsseitig um insgesamt 

32 Millionen Franken entlastet. In einem zweiten Umsetzungsschritt soll das kantonale Steuer-

gesetz revidiert und damit Familien und Erwerbstätige gezielt zusätzlich entlastet werden. 

Dazu sollen vorgängig die Möglichkeiten für derartige Entlastungen breit ausgelotet werden. 

Im Dezember 2023 hat der Grosse Rat auch den Auftrag Schneider betreffend Anpassung der 

realen Progression überwiesen. Damit hat er die Regierung beauftragt, einen künftigen Aus-

gleich der realen Progression im Rahmen der Umsetzung des Auftrags Hohl zu prüfen.  

 

Steuerentlastung von Familien mittels Erhöhung der Kinderabzüge 

Die Kinderabzüge wurden letztmals auf den 1. Januar 2010 erhöht. Zwischenzeitlich ist der Kan-

ton Graubünden in Bezug auf die Höhe der Kinderabzüge von etlichen Kantonen überholt wor-

den. Um sich als attraktiver Kanton für Familien zu positionieren, sollen die Kinderabzüge erhöht 

werden. Dabei soll der Abzug für Kinder im Vorschulalter um 1000 Franken auf neu 7000 Fran-

ken, der Abzug für ältere minderjährige Kinder und Kinder in schulischer oder beruflicher Ausbil-

dung um 1500 Franken auf neu 10 500 Franken und der Abzug für Kinder mit auswärtigem Auf-

enthaltsort am Ausbildungsort um 2000 Franken auf neu 20 000 Franken erhöht werden. 

 

Steuerentlastung von Erwerbstätigen 

Zur wirksamen steuerlichen Entlastung von Erwerbstätigen sollen die Einkommenssteuern mit-

tels einer Erhöhung der Freigrenze beim Einkommenssteuersatz gesenkt werden. In Kombina-

tion mit der für das Steuerjahr 2024 erfolgten Senkung des kantonalen Steuerfusses soll die Er-

höhung der Freigrenze beim Einkommenssteuersatz die steuerliche Belastung von Erwerbstäti-

gen spürbar mildern. Konkret ist eine Erhöhung der Freigrenze beim Einkommenssteuersatz um 

1300 Franken auf neu 16 800 Franken vorgesehen. 

 

Diese Teilrevision führt zu jährlichen Mindereinnahmen bei den Einkommenssteuern des Kan-

tons von rund 20 Millionen Franken (ohne Quellensteuern) und bei den Gemeinden von rund 

18 Millionen Franken. Dies entspricht rund 4,5 Prozent der Einkommenssteuern des Kantons und 

der Gemeinden. Zusammen mit den Mindereinnahmen des Kantons von 32 Millionen Franken 

durch die Senkung des kantonalen Steuerfusses um 5 Prozent für die natürlichen Personen re-

sultiert für die Haushalte im Kanton eine jährliche Entlastung von insgesamt rund 70 Millionen 
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Franken. Damit kann die Attraktivität des Kantons Graubünden insbesondere für Familien und 

Erwerbstätige weiter verbessert werden. 

 

Verzicht auf die Einführung eines gesetzlichen Ausgleichs der realen Progression 

Der inflationsbedingte Anstieg der Steuertarife, die sogenannte kalte Progression wird bei den 

Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern ausgeglichen. Der aus der Erhöhung der Kaufkraft re-

sultierende Teil, die reale (warme) Progression, wird hingegen auf keiner staatlichen Ebene per 

Gesetz automatisch kompensiert. Eine Prüfung dieses Phänomens hat klar gezeigt, dass für den 

Kanton Graubünden und für die Bündner Gemeinden keine Veranlassung zur Einführung eines 

gesetzlichen Ausgleichs dieser realen Progression besteht. Die Wirkung der realen Progression 

wurde mittels Steuergesetzrevisionen und Steuerfusssenkungen auf beiden Ebenen immer wie-

der ausgeglichen und zeitweise sogar überkompensiert.  

 

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis am 4. Oktober 2024. Die Vernehmlassungsunterlagen sind 

unter den laufenden Vernehmlassungen 

(https://www.gr.ch/DE/publikationen/vernehmlassungen/Seiten/Laufende.aspx) abrufbar.  

 

Die Beratung der Vorlage im Grossen Rat ist für die Augustsession 2025 geplant und das Inkraft-

treten auf den 1. Januar 2026 vorgesehen. 
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